
Prüfungsrichtlinie für die Anerkennung  
von Prüfingenieuren/Prüfsachverständigen für Brandschutz 

 

Vom 10. April 2008 

 

Az.: C/5B III.3.2.1 – 163/08 El 

I. Verfahren 

Der Prüfungsausschuss (im Folgenden: Ausschuss) prüft die fachliche Eignung des An-
tragstellers in einem dreistufigen Prüfungsverfahren. In der ersten Stufe werden der fachliche 
Werdegang und die Referenzobjektliste bewertet, in den Stufen 2 und 3 hat der Antragsteller 
seine fachlichen Kenntnisse schriftlich und mündlich darzulegen. Die Prüfung formaler Aner-
kennungsvoraussetzungen obliegt der Anerkennungsbehörde. 

 

1. Stufe: Bewertung des fachlichen Werdegangs und der Referenzobjektliste 

Der Ausschuss stellt anhand der Antragsunterlagen1, insbesondere anhand des fachlichen 
Werdegangs und der Referenzobjektliste, die mindestens fünfjährige Erfahrung des An-
tragstellers in der brandschutztechnischen Planung und Ausführung von Gebäuden, insbe-
sondere von Sonderbauten unterschiedlicher Art mit höherem brandschutztechnischen 
Schwierigkeitsgrad, oder deren Prüfung, fest. 

Es werden mindestens drei Brandschutznachweise/Prüfberichte von Sonderbauten aus der 
vorgelegten Referenzobjektliste des Antragstellers im Hinblick auf die Eignung des An-
tragstellers durch benannte Mitglieder des Ausschusses (im Folgenden: Prüfer) beurteilt. 

Verantwortlich für die Auswahl der Vorhaben ist der Ausschuss. Die Auswahl wird der Aner-
kennungsbehörde einschließlich der benannten Prüfer übermittelt. Verantwortlich für die Ab-
forderung der Unterlagen und Prüfberichte zu den ausgewählten Vorhaben sowie die Über-
gabe an die Prüfer ist die Anerkennungsbehörde; die Geschäftsstelle des Ausschusses ist 
über die erfolgte Übergabe zu informieren. 

Jeder Brandschutznachweis/Prüfbericht wird von zwei Prüfern unabhängig voneinander be-
wertet. Die Bewertung erfolgt schriftlich. Die Prüfer berichten dem Ausschuss über die erfolg-
te Bewertung. Der Ausschuss bestimmt die abschließende Bewertung. 

                                           
1 Zu den Antragsunterlagen gehören die Darstellung des fachlichen Werdegangs sowie eine Refe-
renzobjektliste des Antragstellers von mindestens zehn Sonderbauvorhaben unterschiedlicher Art mit 
höherem brandschutztechnischem Schwierigkeitsgrad (Brandschutznachweise für Sonderbauten oder 
deren Prüfung). Bei den Vorhaben muss der Antragsteller die brandschutztechnische Planung und 
Ausführung von Gebäuden oder deren Prüfung selbst durchgeführt haben und dies erklären. Die 
Auswahl der Vorhaben hat vom Antragsteller so zu erfolgen, dass ein Zeitraum seiner Tätigkeit von 
mindestens fünf Jahren widergespiegelt wird. Die Vorhaben sollen nicht älter als zehn Jahre sein; der 
Antragsteller muss über die Unterlagen der Vorhaben und ggf. Prüfberichte verfügen. 



 2

Der Ausschuss behält sich eine Nachprüfung und Neubewertung vor. Die Bewertungen ein-
schließlich der Begründungen sind durch den Ausschuss zur Niederschrift zu geben. 

Wiederholt der Antragsteller das Prüfungsverfahren zeitnah und hat er im letzten Prüfungs-
verfahren mindestens die Zulassung zur schriftlichen Prüfung erreicht, kann der Ausschuss 
ganz oder teilweise auf eine erneute Bewertung der Brandschutznachweise/Prüfberichte 
verzichten. 

Das Ergebnis der 1. Stufe lautet: 

− „Zulassung zur schriftlichen Prüfung“ oder 

− „Der Ausschuss stellt fest, dass die Voraussetzung, nach der beim Antragsteller mindes-
tens fünf Jahre Erfahrung in der brandschutztechnischen Planung und Ausführung von 
Gebäuden, insbesondere von Sonderbauten unterschiedlicher Art mit höherem brand-
schutztechnischen Schwierigkeitsgrad, oder deren Prüfung vorliegen, nicht erfüllt ist.“ 
oder  

„Die Beurteilung der Brandschutznachweise/ Prüfberichte verweist auf Mängel, die eine 
Weiterführung des Verfahrens nicht gestatten. Einzelheiten sind den Beurteilungen der 
Prüfer zu entnehmen.“ 

Mithin ist das Anerkennungsverfahren auf dieser Stufe durch Ablehnungsbescheid der 
Anerkennungsbehörde zu beenden. Hierzu sind der Anerkennungsbehörde vom Aus-
schuss die Entscheidung mit Begründung und die den Antragsteller betreffenden Unter-
lagen zeitnah zu übergeben. 

 

2. Stufe: Schriftliche Prüfung 

2.1 Verfahren 

Die schriftliche Prüfung beinhaltet folgende Bereiche: 

− abwehrender Brandschutz, 

− Brandverhalten von Bauprodukten und Bauarten, 

− anlagentechnischer Brandschutz und 

− einschlägige bauordnungsrechtliche Vorschriften. 

Der Schwierigkeitsgrad der Prüfungsaufgaben ist auf das Niveau von Sonderbauten unter-
schiedlicher Art mit höherem brandschutztechnischen Schwierigkeitsgrad abzustellen. 

Die Dauer der schriftlichen Prüfung beträgt zwei mal drei Stunden mit einer Pause von min-
destens einer halben Stunde. 

Verantwortlich für die Auswahl der Prüfungsaufgaben, die Durchführung und die Auswertung 
der Prüfung ist der Vorsitzende des Ausschusses.  
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Verantwortlich für die Einladung der Antragsteller zur schriftlichen Prüfung ist die Geschäfts-
stelle des Ausschusses. 

Zwei vom Vorsitzenden zu bestimmende Mitglieder des Ausschusses müssen während der 
schriftlichen Prüfung anwesend sein und die Aufsicht führen. Über den Verlauf der Prüfung 
ist eine Niederschrift zu fertigen. 

 

2.2 Arbeits- und Hilfsmittel 

Die Entscheidung über die zur Prüfung zugelassenen Arbeits- und Hilfsmittel trifft der Aus-
schuss im Einzelfall und gibt sie mit der Einladung zur Prüfung bekannt. 

Hilfsmittel können Regelungen sein, die für den Brandschutz relevant sind, wie zum Beispiel 
die Landesbauordnung, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, Technische Baubestim-
mungen und Richtlinien. Hilfsmittel dürfen keine inhaltlichen Zusätze, Einlagen, Bemerkun-
gen oder Ähnliches enthalten. 

 

2.3 Bewertung 

Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden von zwei Prüfern unabhängig voneinander begut-
achtet und bewertet. Die Bewertung erfolgt mit ganzen Punkten. Weichen die Bewertungen 
der Prüfer einer Arbeit um nicht mehr als 15 % der möglichen Punktzahl für jede Aufgabe 
voneinander ab, so gilt der Durchschnitt. Bei größeren Abweichungen müssen sich die Prü-
fer einigen und das Ergebnis der Abstimmung dem Ausschuss vortragen. Der Ausschuss 
behält sich eine Nachprüfung und Neubewertung vor. 

Die schriftliche Prüfung gilt als bestanden, wenn bei allen Fragenkomplexen jeweils mehr als 
die Hälfte der möglichen Punkte erreicht werden. 

Das Ergebnis der 2. Stufe lautet: 

− „Zulassung zur mündlichen Prüfung“ oder 

− „Der Ausschuss stellt fest, dass die erforderlichen Kenntnisse im Bereich des abwehren-
den Brandschutzes, des Brandverhaltens von Bauprodukten und Bauarten, des anlagen-
technischen Brandschutzes und die erforderlichen Kenntnisse der einschlägigen bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften vom Antragsteller in der schriftlichen Prüfung nicht 
nachgewiesen werden konnten.2“ 
 
Mithin ist das Anerkennungsverfahren auf dieser Stufe durch Ablehnungsbescheid der 
Anerkennungsbehörde zu beenden. Hierzu sind der Anerkennungsbehörde vom Aus-
schuss die Entscheidung mit Begründung und die den Antragsteller betreffenden Unter-
lagen, insbesondere die Prüfungsarbeit und die darauf bezogenen Bewertungen der Prü-
fungsleistung, zeitnah zu übergeben. 

                                           
2 Es sind jeweils nur die Bereiche anzugeben, in denen der Antragsteller den Nachweis nicht erbracht 
hat. 
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3. Stufe: Mündliche Prüfung 

3.1 Verfahren 

In der mündlichen Prüfung hat der Antragsteller seine Kenntnisse vor dem Ausschuss nach-
zuweisen. 

Die Grundlage dazu bilden die eingereichten Brandschutznachweise/Prüfberichte und die 
Ergebnisse der Beantwortung der schriftlichen Prüfungsaufgaben sowie die Fragen der Mit-
glieder des Ausschusses. 

Die Dauer der mündlichen Prüfung beträgt für jeden Prüfungsteilnehmer ca. eine halbe 
Stunde. 

Verantwortlich für die Einladung der Antragsteller zur mündlichen Prüfung ist die Geschäfts-
stelle des Ausschusses. 

Verantwortlich für die Durchführung der Prüfung, für die Niederschrift sowie für die Abgabe 
der Entscheidung ist der Vorsitzende des Ausschusses. Das Ergebnis der mündlichen Prü-
fung ist in einer Niederschrift festzuhalten. 

 

3.2 Bewertung 

Die mündliche Prüfung wird im Rahmen einer Gesamtschau der erbrachten Leistungen des 
Prüfungsteilnehmers eingeschätzt. 

Nach Abschluss der Beratung ist in einem Beschluss des Ausschusses das Ergebnis schrift-
lich niederzulegen. 

Das Ergebnis der 3. Stufe lautet: 

− „Der Ausschuss stellt fest, dass die erforderlichen Kenntnisse im Bereich des abwehren-
den Brandschutzes, des Brandverhaltens von Bauprodukten und Bauarten, des anlagen-
technischen Brandschutzes und die erforderlichen Kenntnisse der einschlägigen bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften vom Antragsteller nachgewiesen werden konnten.“ 

Der Ausschuss übermittelt diese Entscheidung der Anerkennungsbehörde. 

oder 

− „Der Ausschuss stellt fest, dass die erforderlichen Kenntnisse im Bereich des abwehren-
den Brandschutzes, des Brandverhaltens von Bauprodukten und Bauarten, des anlagen-
technischen Brandschutzes und die erforderlichen Kenntnisse der einschlägigen bau-
ordnungsrechtlichen Vorschriften vom Antragsteller nicht nachgewiesen werden konn-
ten.3“  
 

                                           
3 Es sind jeweils nur die Bereiche anzugeben, in denen der Antragsteller den Nachweis nicht erbracht 
hat. 
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Mithin ist das Anerkennungsverfahren auf dieser Stufe durch Ablehnungsbescheid der 
Anerkennungsbehörde zu beenden. Hierzu sind der Anerkennungsbehörde vom Aus-
schuss die Entscheidung mit Begründung und die den Antragsteller betreffenden Unter-
lagen zeitnah zu übergeben. 

 

 

II. Ausweispflicht und Belehrung 

Die Prüfungsteilnehmer haben sich auf Verlangen auszuweisen. Sie sind vor Beginn der 
Prüfung über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten Arbeits- 
und Hilfsmittel sowie die Folgen von Täuschungsversuchen bzw. -handlungen und Ord-
nungsverstößen zu belehren. 

 

 

III. Täuschungsversuche und Ordnungsverstöße 

Unternimmt es ein Antragsteller, das Ergebnis seiner Prüfung durch Täuschung, Beste-
chung, Mitsichführen oder Benutzung nicht zugelassener Arbeits- bzw. Hilfsmittel zu beein-
flussen oder macht er sich sonst eines erheblichen Verstoßes gegen die Ordnung schuldig, 
so ist dies in der Niederschrift zu vermerken. Der Antragsteller muss von der weiteren Teil-
nahme an der Prüfung ausgeschlossen werden. Die Prüfung gilt in diesem Fall als nicht be-
standen. 

 

 

IV. Rücktritt 

Der Antragsteller kann nach erfolgter Zulassung zur schriftlichen oder mündlichen Prüfung 
vor Beginn der Prüfung durch schriftliche Erklärung von der Teilnahme an der Prüfung zu-
rücktreten. In diesem Fall gilt die Prüfung als nicht begonnen. 

Tritt der Antragsteller nach Beginn der Prüfung, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, von 
der Prüfung zurück, so gilt diese als nicht bestanden. 

Liegt ein wichtiger Grund vor, gilt die Prüfung als nicht begonnen. Den Grund für die Verhin-
derung hat der Antragsteller nachzuweisen. Über das Vorliegen eines wichtigen Grundes 
entscheidet die Anerkennungsbehörde. 

Sofern die mündliche Prüfung als nicht begonnen gilt, müssen die Stufen 2 und 3 insgesamt 
wiederholt werden. 
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V. Akteneinsicht 
 
Dem Antragsteller wird auf Antrag Einsicht in seine Prüfungsarbeit und die darauf bezogenen 
Bewertungen der Prüfungsleistung gewährt. 
 
Der Antrag ist bei der zuständigen Anerkennungsbehörde zu stellen. Diese bestimmt Zeit 
und Ort der Einsichtnahme. Die Einsichtnahme erfolgt unter Aufsicht. Der Antragsteller ist 
nicht berechtigt, von der Prüfungsakte insgesamt oder in Teilen Kopien anzufertigen. 

 

Ministerium für Umwelt 

Im Auftrag 

Damm 

 


